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CDU Nordrhein-Westfalen . Wasserstraße 6 . 40213 Düsseldorf
	

	Landes-Asten-Treffen NRW
Herrn Hilmar Schulz
Per E-Mail: hilmarschulz@arcor.de
	

	Düsseldorf, 16.4.2010

	

	Sehr geehrter Herr Schulz,


	herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 13. März 2010. Gerne nehme ich zu Ihren uns übersandten Wahlprüfsteinen Stellung.

1) Finden Sie generell Studiengebühren gerechtfertigt? Wenn ja welche und warum? (allg./Zweitstudium, Langzeitstudium, Promotionsstudiengänge, etc.)
Allgemeine Studienbeiträge sind dann gerechtfertigt, wenn sie, wie in Nordrhein- Westfalen, sozialverträglich sind und ausschließlich der Verbesserung von Studium und Lehre dienen.

2) Wie wirken sich Studiengebühren auf die soziale Lage der Studierenden und die soziale Zusammensetzung an den Hochschulen aus?
Die Behauptung, dass durch Studienbeiträge das Studium für Jugendliche nur noch schwer zu finanzieren sei und damit das Studium zum Privileg für Reiche würde, ist falsch. Es gibt für diese These keine empirischen Belege.

3) Wie werden Sie sich in der nächsten Legislaturperiode zu den Studiengebühren positionieren?
Studierende wie Hochschulen profitieren von der Einführung der Studienbeiträge. Die Rahmenbedingungen für das Studium haben sich deutlich verbessert. Die gesetzliche Ausgestaltung ist in Nordrhein-Westfalen sozialverträglich. Ein Wegfall der Einnahmen durch Studienbeiträge ließe sich nicht seriös gegenfinanzieren.

4) Wie beurteilen Sie die Studienbeitragsdarlehn der NRW-Bank?
Nordrhein-Westfalen hat das sozialverträglichste Studienbeitragsystem in Deutschland. Durch das NRW-Studienbeitragsmodell haben die Studierenden die Möglichkeit der nachgelagerten Studienbeiträge. Die NRW.BANK übernimmt in diesem Fall die Zahlungen der Studienbeiträge direkt an die jeweilige Hochschule. Der Studierende muss dieses Darlehen erst zwei Jahre nach Beendigung seines Studiums zurückzahlen. Und dies auch nur, wenn ein hinreichendes Einkommen erzielt wird. Die niedrigste Rückzahlungsrate kann bei 50 Euro liegen. Die dabei anfallenden Zinsen sind Ende letzten Jahres noch einmal gesenkt worden auf nun 3,9 %. 
Außerdem existiert in Nordrhein-Westfalen die Kappungsgrenze bei der Rückzahlung des Studienbeitragsdarlehens. Diese sieht vor, dass die Rückzahlungsverpflichtung aus BAföG und Studienbeiträgen auf 1.000 Euro pro Semester bzw. 10.000 Euro begrenzt ist.
5) Wie zufrieden sind Sie mir der Umsetzung des Hochschulpakets in NRW, z.B. im Hinblick auf die doppelten Abiturjahrgängen?
Mit dem Hochschulpakt I erfolgte bis zum Jahre 2010 die Finanzierung von zusätzlichen 26.000 Studienanfängern in Nordrhein-Westfalen. Der Ausbau hat bereits mit dem Wintersemester 2007/2008 begonnen. Nordrhein-Westfalen hat sich damit schon vor dem Jahr 2013 auf erhöhte Studierendenzahlen eingestellt. Dafür stellen Bund und Land bis 2013 insgesamt 450 Millionen Euro bereit. Mit dem Hochschulpakt II wird jeder neue Studienplatz künftig mit 26.000 Euro finanziert. Im Rahmen des Hochschulpaktes II werden die Universitäten und Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen 1,8 Milliarden Euro für zusätzliche qualitativ hochwertige Studienplätze erhalten. Damit schaffen die Hochschulpakte eine sichere Perspektive für den doppelten Abiturjahrgang 2013.

6) Halten Sie die derzeitige öffentliche Finanzierung der Hochschulen in NRW für ausreichend? Sind qualitativ hochwertige Studienplätze mit dieser Finanzierung gewährleistet?
Wir haben die Zuschüsse des Landes für die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen seit 2005 kontinuierlich auf derzeit rund 3 Milliarden Euro erhöht. Inklusive der Einnahmen aus den Studienbeiträgen hatten die Hochschulen im Jahr 2009 500 Millionen Euro mehr zur Verfügung als im Jahr 2005.
7) Welche Maßnahmen der Qualitätssicherung sowie Qualitätsentwicklung müssen in den nächsten fünf Jahren ergriffen werden? (z.B. Hochschuldidaktik) Welche obliegen insbesondere den Hochschulen und welche dem Land NRW?
Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen wurden lange Zeit durch staatliche Bevormundung an der kurzen Leine geführt und somit der Entfaltung ihrer Potentiale und Chancen beraubt. Durch eine grundlegende Reform des Hochschulrechts wurde ab 2005 die vorherrschende Exzellenz- und Qualitäts-Verhinderungspolitik beseitigt und erreicht, dass die Hochschulen mehr Gestaltungsfreiheit und Autonomie haben als in jedem anderen Bundesland. Hochschulfreiheitsgesetz und Studienbeiträge haben die Steigerung der Qualität in Lehre und Forschung ermöglicht. Eine Politik, die den Hochschulen Freiheit und Autonomie bietet, ist die beste Maßnahme für Qualitätssicherung und -entwicklung.
8) Wie stehen Sie zur Ausgestaltung des Kapazitätsrechts in NRW? Würden Sie hier Änderungen vornehmen?

Das Kapazitätsrecht ist Bundessache. Vor dem Hintergrund der Vereinbarung der Föderalismusreform wollen wir eine Revision erreichen.

9) Welchen Betreuungsschlüssel streben Sie an?
Durch die Einführung von Studienbeiträgen wurde der Betreuungsschlüssel verbessert. Eine Abschaffung würde die individuelle Betreuung der Studierenden gefährden.
10) Wie stehen Sie zur der Neugründung der drei Fachhochschulen in NRW? War dies sinnvoll oder hätte man Kapazitäten an anderen Hochschulen ausbauen sollen?
Durch den Ausbau der Fachhochschullandschaft mit vier neuen und der Erweiterung von acht bestehenden Fachhochschulen setzte die Landesregierung ein Zeichen für Praxisnähe und erhöht durch die dualen Studiengänge vor allem in den mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Fächern die Attraktivität des Studiums auch für Jugendliche aus Nichtakademiker-Familien.
11) Wie sollten Forschungsgelder Ihrer Meinung nach an Hochschulen verteilt werden?
Bei der Verteilung von Forschungsgeldern müssen in erster Linie qualitative Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Es kann allerdings aus gesellschaftspolitischen Gründen sinnvoll sein, Gelder in bestimmte Forschungsprojekte zu investieren. Beispielsweise ist es sinnvoll, die Forschung zur Nutzung von CO2 zu intensivieren.
12) Ist Wettbewerb um die Verteilung der öffentlichen Finanzierung für Hochschulen sinnvoll? (Insbesondere gemeint sind die Leistungs- Orientierte Mittelvergabe und Mittel durch die Exzellenzinitiative)
Durch die Exzellenzinitiative hat sich Qualität an den Universitäten in unserem Land verbessert. Auch diejenigen, die sich beworben haben und nicht zum Zuge gekommen sind, haben sich durch ihre Anstrengungen qualitativ in Forschung und Lehre verbessert. Die Leistungsorientierte Mittelverteilung honoriert beispielsweise Erfolge bei der Gleichstellung von Männern und Frauen vor allem in den natur- und ingenieurswissenschaftlichen Fächern. Sie ist daher ebenso sinnvoll.

13) Wie stehen Sie zur wachsenden Zahl von Privathochschule in NRW? Was

sollte sich auf Grund Pleite von Witten-Herdecke ändern?
Private Hochschulen ergänzen und bereichern das Spektrum der Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Sie sind nicht grundsätzlich von der staatlichen Förderung auszuschließen.

14) Wie beurteilen Sie die Promotionsphase? Ist dies die dritte Phase des

Studiums oder die erste Berufsphase?
Die Promotion ist eine zusätzliche akademische Qualifizierungsmöglichkeit und kann bei herausragender Exzellenz den Einstig in die akademische Laufbahn bedeuten.

15) Halten Sie die Anzahl der Promotionsstellen für ausreichend?

Ja.

16) Wie bewerten Sie heute das neue Hochschulfreiheits-Gesetz HFG?
Das Hochschulfreiheitsgesetz mit seiner Neugestaltung der Hochschulleitung und - organisation hat echte Autonomie bewirkt und ist beispielgebend für ganz Deutschland.

17) Was verstehen Sie unter einer "autonomen" Hochschule, wie viel darf das Land noch steuern?
Autonomie der Hochschulen bedeutet, dass das Recht der Hochschulen auf Selbstverwaltung ernst genommen wird. Die Hochschulen sind autonom, wenn sie vom Charakter der staatlichen Einrichtung befreit sind. Sie sind in Nordrhein- Westfalen ausschließlich Körperschaften des öffentlichen Rechts. Damit hat der Staat nur noch die Rechtsaufsicht, aber nicht mehr die Fachaufsicht. Der Staat verabschiedet sich damit von seiner bürokratischen Detailsteuerung. Haushalts und Personalangelegenheiten sind Selbstverwaltungs-angelegenheiten der Hochschulen.

18) Haben sich Hochschulräte bewährt? Für wie demokratisch halten Sie die aktuelle Hochschulstruktur in NRW?
Die neuen Strukturen haben sich bewährt. Die demokratischen Strukturen sind gestärkt, weil der Staat nicht mehr durch Erlasse in die Hochschulen hineinregiert.

19) Halten Sie die Gruppenhochschule für überholt?
Das Ziel der Väter der Gruppenhochschule war die Autonomie der Hochschulen, die vom Staat nur beaufsichtigt und nicht dirigiert wird. Das Hochschulfreiheitsgesetz verwirklicht dieses Ziel.

20) Sollte in NRW jede/r studieninteressierte Bachelorabsolvent/in das Anrecht auf einen Masterplatz bekommen?
Nach erfolgreichem Abschluss eines Bachelorstudiums müssen Studierende ihr Studium durch einen konsekutiven Masterstudiengang fortsetzen können. Der Übergang muss von entsprechender Leistung und Eignung abhängig sein, nicht von einer Übertrittsquote. Der Zugang zu den Masterstudiengängen sollte dabei einheitlich unter Zugrundelegung von Mindeststandards geregelt sein.

21) Halten Sie das derzeitige BAföG für zeitgemäß? Wie könnten landespolitische Alternativen zum BAföG aussehen?
Das BAföG ist 2008 verbessert worden. Das war ein wichtiger und notwendiger Schritt zu Gunsten der Studierenden insbesondere aus einkommensschwachen Familien. Es gibt derzeit Pläne, eine weitere Erhöhung des BAföG vorzunehmen. Wir unterstützen diese Absicht. Auch strukturelle Verbesserungen tragen wir mit, solange das Ziel - nämlich mehr soziale Gerechtigkeit herzustellen - nicht mit einem übermäßigen Bürokratieaufwand einhergeht.

22) Welche Forderungen aus den studentischen Protesten werden sie umsetzen?
Die Universitäten in Nordrhein-Westfalen arbeiten intensiv an den von ihnen versprochenen Verbesserungen in den Bachelor- und Masterstudiengängen, die am 26. November 2009 in einem Memorandum auf Initiative des Landes verabschiedet wurden. Dieser Prozess wird von uns konstruktiv begleitet. Die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen müssen dann in ihren Auswirkungen studiengangspezifisch beobachtet und bewertet werden.

23) Wie stehen Sie einem allgemeinen politischen Mandat der verfassten Studierendenschaft in NRW gegenüber?

Problematisch ist ein allgemeines politisches Mandat dann, wenn seine Legitimation durch eine zu geringe Wahlbeteiligung fraglich wird.

24) Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit des Landtages NRW mit überregionalen Studierendenvertretungen wie das Landes-Asten-Treffen (LAT) und dem freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften (fzs)?

Die Zusammenarbeit ist positiv.
Im Namen der CDU Nordrhein-Westfalen, bedanke ich mich für Ihr Interesse an unserer Politik. Für weitere Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

i.A. Sven-Martin Köhler
Politik und Kommunikation
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